
 

Beschlussvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

09/SVV/0256 

 
Betreff: öffentlich 
 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII 
 

Erstellungsdatum 12.03.2009 

Eingang 902:  

Einreicher: FB Jugendamt  

  
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium   

26.03.2009 Jugendhilfeausschuss 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 
 
Arbeitsgemeinschaften, die ab 2009 in der Landeshauptstadt Potsdam nach § 78 SGB VIII arbeiten 
 

Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS Nr.:   Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   



 
Demografische Auswirkungen:  

 

Klimatische Auswirkungen:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2 
     
     

  Geschäftsbereich 3  Geschäftsbereich 4 



 
 
Begründung:  
 
Laut § 78 SGB VIII sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe „die Bildung von 
Arbeitsgemeinschaften anstreben, in denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften 
soll darauf hingewirkt werden, dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und 
sich gegenseitig ergänzen.“ 
 
Im Rahmen der in Erarbeitung befindlichen Jugendhilfeplanung nach dem neuen Konzept der 
Sozialraumorientierung ist festzulegen, welche Netzwerke und Arbeitsgruppen diesen o.g. Kriterien 
aktuell gerecht werden. Die Ausrichtung auf Jugendhilfethemen und die Mitgliedschaft von Aktiven 
der Jugendhilfe in der Landeshautstadt Potsdam sowohl aus Verwaltung als auch freier Trägerschaft 
ist dabei wichtigstes Kriterium. 
 
Die in der Anlage aufgelisteten Gremien werden dem Anspruch des § 78 SGB VIII gerecht und sollen 
vom Jugendhilfeausschuss bestätigt werden. Damit erhalten diese Arbeitsgemeinschaften auch das 
Recht einer regelmäßigen Anhörung im Jugendhilfeausschuss, wobei die Häufigkeit variabel sein 
kann. 
 
Arbeitsgemeinschaften, die die Anerkennung nach § 78 SGB VIII in den Vorjahren erhielten, verlieren 
mit diesem Beschluss ihren Status.  
 
 
 
 
 
 


